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Text 

Pilotprojekte für Erdkabel 

§ 40a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie hat die Übertragungsnetzbetreiber aufzufordern, über die Ergebnisse der Forschung und 
Entwicklung sowie die dazu durchgeführten Pilotprojekte gemäß § 40 Abs. 1a regelmäßig zu berichten. 
Ein solcher Bericht ist jedenfalls innerhalb von fünf Jahren zu erstatten. 

(2) Erweist sich nach sachverständiger Beurteilung der gemäß Abs. 1 bekanntgegebene Forschungs- 
und Entwicklungsstand als ungenügend, kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie einen fachlich geeigneten Dritten mit der Ausarbeitung eines 
Pilotprojektes nach vorheriger Ankündigung und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist 
beauftragen. Dieses Pilotprojekt ist in den Netzentwicklungsplan aufzunehmen. 
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